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DÖLLACHER BAUERNMARKT
am Samstag, den 25. Oktober 2025

von 9-12 Uhr am Dorfplatz

Nächster Sprechtag Pflegekoordinatorin:

Montag, 20.10.2025
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jeweils von 09:00 bis 11:00 Uhr 
im Gemeindeamt bzw. telefonisch unter

+43 (0) 676 919 60 31

Neuer Busfahrplan ab 14.12.2025:

Mit Inbetriebnahme der Koralmbahn 
ändert sich der Fahrplan für die Postbuslinie neu -

“100” - Heiligenblut - Winklern - Obervellach - Spittal/Drau
Nähere Auskünfte bietet die website:

www.wir-verbinden.at/fahrplanwechsel
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Gemeinderatsbeschlüsse vom 30. April 2025

Der Bericht zur Nachnominierung des
Bauausschussmitgliedes für die FPÖ Großkirchheim
wird zustimmend zur Kenntnis genommen.               
Herr Hubert Schmutzer folgt Herrn Lukas Schober.
Der Prüfbericht des Kontrollausschusses vom
02.04.2025 wird zustimmend zur Kenntnis
genommen. Geprüft wurde die Gemeindegebarung
im Zeitraum vom 11.12.2024 bis 30.03.2025.  
Kassenbestand per 30.03.3025 € 4.242.300,41;
Abgabenrückstände € 106.839,92. Geprüft wurde
auch der Rechnungsabschluss 2024.
Über Antrag des Kontrollauschusses wird der
Rechnungsabschluss 2024 mit dem “Saldo 00 Netto-
ergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von
Haushaltsrücklagen” in Höhe von € 340.484,56 im
Ergebnishaushalt sowie einem “Saldo 5 Geldfluss aus
der voranschlagswirksamen Gebarung” in Höhe von
€ 309.888,96 im Finanzierungshaushalt einstimmig
festgestellt.
Die Auftragsvergaben zum Leaderprojekt “Nie
wieder Krieg” - Gedenkstätte Großkirchheim werden
einstimmig genehmigt. 
Der Antrag die Leadermittel für das Projekt „ARGE
Kulturerbe Großkirchheim“ zu verteilen wird
einstimmig angenommen. Es wurden Arbeiten an vier
Objekten mit förderbaren Gesamtkosten von               
€ 260.304,89 durchgeführt. Die Mittel entfallen auf
das Schloss Großkirchheim: € 26.553,91 (Eigenmittel-
anteil 56 %), das Schlössl Großkirchheim: € 31.447,23
(Eigenmittelanteil 34 %), den Probsthof: € 12.500,00
(Eigenmittelanteil 25 %) und die Filialkirche Maria
Dornach:   € 29.636,44 (Endabrechnung offen). Ein
Folgeprojekt ist möglich; nach Projektpartnern wird
gesucht.
Die Vorfinanzierung von 50 % der Baukosten für die
Fischaufstiegshilfe Krassbrücke wird einstimmig
genehmigt. Es handelt sich dabei um den letzten
Abschnitt zur Erreichung der Fischdurchgängigkeit an
der Möll. Das Projekt wird über den Wasserverband
Mölltal abgewickelt. Kosten: € 750.000,00 –
Förderung: 98 %. Der Verbandsanteil über                             
€ 15.000,00 wird vom Fischereiverband
übernommen. 
Die Vorfinanzierung der Umbauarbeiten in der
Schießarena wird einstimmig genehmigt. Eingang
Mölltalfondsmittel 2024 über € 76.153,70 im
Dezember 2025.

Der Beitrag von € 10.000,00 für den Ankauf des
Tanklöschfahrzeuges TLFA 4000 der Freiwilligen
Feuerwehr Heiligenblut als Interkommunale
Zusammenarbeit wird einstimmig genehmigt.
Die Eigenmittel für die Neugestaltung des
Gemeindegartens als KLAR! Invest Hitze-
schutzmaßnahmen-Projekt werden einstimmig
genehmigt. Die Projektkosten wurden mit Schreiben
der Kommunalkredit vom 18.06.2025 auf   
€ 37.419,00 gekürzt genehmigt. Eigenmittelanteil
demnach € 9.354,75.
Die Finanzierung Grundankauf Kahnfeld und
Sonstige über den Kanalhaushalt und dessen
Rückführung an den Kanalhaushalt bei Veräußerung
wird einstimmig genehmigt. 
Die Änderungen im Flächenwidmungsplan 2024
werden erneut genehmigt. Der GR-Beschluss vom
19.12.2024 wurde im Zuge des aufsichtsbehördlichen
Verfahrens nicht genehmigt, da die Ver-
öffentlichung vom 29.10.2024 bis 29.11.2024 im
elektronischen Amtsblatt Kärnten nicht übernommen
wurde. Die Veröffentlichung erfolgte nun
ordnungsgemäß vom 05.03.2025 bis 04.04.2025. Es
sind keine Einwendungen eingelangt. 
Die letztmalige Verlängerung der Bebauungs-
verpflichtung für ein Grundstück im Paulafeld um
weitere 2,5 Jahre wird einstimmig genehmigt.
Die Errichtung eines überdachten Fahrradständers
an der Bushaltestelle in Döllach in Höhe von    
ca. € 10.000,00 brutto wird genehmigt.
Es erfolgten Informationen über die Bürger-
meisterrunde  vom 20.02.2025, die Ankündigung des
Nationalparkwandertages Stanziwurten am
26.10.2025 sowie die Inhalte des Licht-
managementplanes der KEM-Region  National-
parkgemeinden Oberes Mölltal.
Es erfolgten Beschlussfassungen zu Personalan-
gelegenheiten.

Das Protokoll wurde in der Gemeinderatssitzung am
08.08.2025 genehmigt und ist ungekürzt auf der

Website www.grosskirchheim.gv.at veröffentlicht.



Stellenausschreibung

Bei der Gemeinde Großkirchheim gelangt mit 01.09.2026 bzw. zum ehestmöglichen Eintritt eine Stelle als
Reinigungskraft (m/w/d)

für das Schulgebäude der Nationalparkvolksschule Großkirchheim mit 
ca. 26 Wochenstunden zur Besetzung.

 

Anforderungen: 
Einhaltung der Hygiene- und Sauberkeitsstandards
Körperliche Belastbarkeit 
Reinlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
Verschwiegenheit 

Erwünscht:
Guter und kompetenter Umgang mit Kindern und Eltern

Voraussetzungen:
Österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt
Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 

Arbeitszeit: Montag bis Mittwoch von 11.30 bis 17.30 Uhr
                     Donnerstag und Freitag von 12.30 bis 16.30 Uhr

 

Der Aufgabenbereich umfasst Reinigungsarbeiten im Schulgebäude und 
vertretungsweise Reinigung aller gemeindeeigenen Gebäude.

Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen anzuschließen: 
Lebenslauf mit Lichtbild, Zeugnisse (Abschlusszeugnis, Dienstzeugnisse), Geburtsurkunde,
Staatsbürgerschaftsnachweis

Entlohnung: Das Monatsbruttogehalt für diese Position (Gehaltsklasse 2,  Stellenwert 18) beträgt für 
26 Wochenstunden mindestens € 1.557,39. Es wird darauf hingewiesen, dass auf das Dienstverhältnis die
Bestimmungen des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, K-GMG, anzuwenden sind. 

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte per E-Mail an  grosskirchheim@ktn.gde.at.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen im Gemeindeamt unter der Telefonnummer 04825/521 zur
Verfügung.

Der Bürgermeister:
Peter Suntinger

Veranstaltungskalender 2026

Bitte anstehende Termine bis 07.11.2025
im Gemeindeamt Großkirchheim bekanntgeben.

Tel.: +43 (0) 4825 521-21 oder
Email: grosskirchheim.tourismus@ktn.gde.at



Wasseruhren Gemeindewasserversorgungsanlage 

Bücherei Winklern

Die Firma Suntinger Alternativenergie wurde mit dem
Einbau der Wasseruhren für Objekte, welche an die
Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossen
sind (ausgenommen Altanlage Putschall), beauftragt. 
Wie bereits informiert, ist es erforderlich, dass zum
vereinbarten Installationstermin eine sogenannte
Wasserzählereinbaugarnitur eingebaut ist.
Wir ersuchen nochmals alle betroffenen Gebäude-
eigentümer/innen sich darum zu kümmern.



Winterdienst, Schneeräumung, Haftung

Wie jedes Jahr ersuchen wir für den Winterdienst
um Kenntnisnahme der:

Anrainerpflichten laut § 93 Straßenverkehrsordnung

§ 93 verpflichtet jeden Liegenschaftseigentümer,
dessen Grundstück an die Straße grenzt, den
Gehsteig von 6 Uhr bis 22 Uhr auf einer Breite
von 3 Metern geräumt zu haben sowie bei
Schnee und Glatteis zu streuen. Ist kein Gehsteig
vorhanden, ist auf eine Breite von 1 Meter zu
räumen und zu bestreuen. Ausgenommen von
dieser Regelung sind nur Eigentümer von
unverbauten land- und forstwirtschaftlich
genutzten Liegenschaften. Ferner ist dafür zu
sorgen, dass Schneewächten oder Eisbildungen
von den Dächern der an der Straße gelegenen
Gebäude entfernt werden. (Schilder mit der
Aufschrift “Achtung Dachlawine” reichen nicht
aus).
nach § 91 ist dafür Sorge zu tragen, dass Wege
frei von geparkten Autos, frei von
hereinhängenden Ästen und Bäumen und
sonstigen Behinderungen gehalten werden.

Haftung
Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes                                        
kommt es immer wieder vor, dass die
Bauhofmitarbeiter Flächen räumen und streuen, für
welche die Anrainer bzw. die Grundeigentümer selbst
zur Räumung verpflichtet sind.

Die Gemeinde Grosskirchheim weist ausdrücklich
darauf hin, dass

es sich dabei um eine unverbindliche freiwillige
Arbeitsleistung der Gemeinde handelt, aus der
kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann,
die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit
verbundene zivilrechtliche Haftung (§ 1319a
ABGB) für die zeitgerechte und ordnungsgemäße
Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim
verpflichtenden Anrainer bzw. Grundeigentümer
verbleibt,
eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht
durch stillschweigende Übung im Sinne § 863
ABGB hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird.

Weiters wird festgehalten, dass gemäß § 42 Kärntner
Straßengesetz die Eigentümer der an eine  öffentliche
Straße  angrenzenden  Grundstücke verpflichtet sind,
das Abräumen des Schnees von der Fahrbahn auf
ihren Grund ohne Anspruch auf Entschädigung zu
dulden.

Es ist zu unterlassen, vor und nach durchgeführter
Schneeräumung den Schnee von privaten
Grundstücken und Hauseinfahrten auf die Straße zu
verfrachten. Größere Schneemengen müssen notfalls
auf eigene Kosten abtransportiert werden.
Die Kosten der Schneeräumung haben laut  § 34 Abs
4 Kärntner Straßengesetz die Gemeinden nur für die
Gemeindestraßen zu tragen. Die Durchführung des
Winterdienstes durch die Bauhofmitarbeiter auf den
Verbindungsstraßen und Güterwegen erfolgt
freiwillig auf Gemeindekosten und derzeit ohne
Weiterverrechnung an die Anrainer und
Wegbenützer.

Kleinmengen an Salz und Splitt können im Bauhof
abgeholt werden. Die Gemeinde kann mit der Splitt-
und Salzstreuung beauftragt werden; Kosten pro
vollem Streuer € 135,00. 

Das Öffentliche Gut Straßen- und Wegenetz und  
auch Flächen der L 20 Apriacher Landesstraße dürfen
nicht eingezäunt werden. Sollten Zäune bereits
stehen, so sind diese zu entfernen. 

Straßenkennzeichnung mit Schneestangen
Aus Anlass von Beschwerden darüber, dass das
Setzen von Schneestangen nur auf ausgewählten
Straßenabschnitten durch die Bauhofmitarbeiter
erfolgt, wird dieser Dienst nicht mehr angeboten. Die
Kennzeichnung erfolgt nunmehr ausschließlich im
Ortsraum Döllach und auf der Gemeindestraße
Döllach-Sagritz sowie der Verbindungsstraße Sagritz
bis zur Bundesstraße.
Auf Verbindungsstraßen, Güterwegen und
Privatwegen ist das Setzen von Schneestangen durch
die Weggemeinschaften bzw. Anrainer durch-
zuführen.
Schneestangen müssen während des Winters
kontrolliert und ergänzt werden!



Aus der Erfahrung der vergangenen schneereichen
Winter ist beim Setzen von Schneestangen darauf zu
achten, dass diese immer auf Sicht positioniert
werden - von einer Schneestange zur nächsten
Schneestange muss freie Sicht und freie Fahrt sein
(ohne Hindernis - Leistensteine usw.)!
Wichtig ist auch, dass Leitschienen mit
Schneestangen gekennzeichnet sind (jedenfalls
Beginn und Ende). 

Hydranten mit Schneestangen kennzeichnen
Die Feuerwehr ersucht alle Anrainer von Hydranten,
diese mit blauen Schneestangen (Hinweis auf Wasser)
zur kennzeichnen und von Schnee freizuhalten, damit
rasche Hilfe im Ernstfall gewährleistet werden kann.

Friedhof Wintersperre
Aus Sicherheitsgründen bleibt der Friedhof bei
Schneeauflage in den Wintermonaten gesperrt. Der
Winterdienst erfolgt nur bis zum Haupteingang der
Pfarrkirche. 

Um strikte Einhaltung des Zugangsverbotes wird
ersucht!!!

Großglockner Bergbahnen

Urlaub Ordination Dr. Lackner

Die Ordination ist vom 27.10. - 02.11.2025
 wegen Urlaub geschlossen!

In dieser Zeit wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen 
Dr. Georg Schober, Winklern +43 (0) 4822 494 und 

Dr. Julia Steiner, Stall + 43 (0) 4823 8290.

Die nächste Ordination findet am Montag, 03.11.2025 ab 07.30 Uhr statt!









Leider müssen wir den Nationalpark Wandertag am 26.10. absagen.

Begründung: aufgrund des prognostizierten Schlechtwetters für die 
heutige Nacht, sowie die damit verbundene zu erwartende Schneemenge 
in einer Seehöhe ab 2000m in Kombination mit den kalten 
Temperaturen in den kommenden Tagen ist eine sichere Durchführung 
mit einer größeren Gruppe leider nicht möglich.





Seit Anfang Juni dieses Jahres haben Markus
Kranabether und ich, Josef Dullnig, die erneuerbare
Energiegemeinschaft Döllach von Daniel Fürstauer
übernommen und sie auf „EEG Winklern – Döllach“
umbenannt. Wir sind als Verein bei der
Bezirksbehörde registriert und haben das Ziel, Strom
innerhalb der Netzebene 7 (Winklern bis Heiligenblut)
kostengünstig allen Vereinsmitgliedern bereit zu
stellen. 
Sofern in unserem Bereich genügend Strom von
unseren Teilnehmern (PV und Kleinwasserkraft)
produziert wird und gleichzeitig ein entsprechender
Verbrauch gegeben ist, profitieren Produzenten durch
einen guten Einspeisetarif und die Verbraucher durch
niedrigere Stromkosten. Verbraucher sparen sich              
28 % der Netzkosten und die 1,5 ct erneuerbare
Energieabgabe für die entsprechende Menge an
Strom, die über unsere EEG bezogen wird. Zusätzlich
profitieren die Teilnehmer von unserem günstigen
Arbeitspreis (momentan 11 ct/kWh netto). Die
bestehenden Verträge mit den Stromanbietern
bleiben bei einem Beitritt unberührt und laufen
selbstverständlich weiter. 

Erneuerbare Energiegemeinschaft Winklern - Döllach

Zusammengefasst erhalten unsere Mitglieder zwei
Rechnungen, eine (entsprechend niedrigere) vom
bestehenden Stromlieferant und die zweite Rechnung
von unserer EEG. Voraussetzungen für eine Teilnahme
sind die Zustimmung zu unseren Geschäfts-
bedingungen und die Bereitschaft für einen
Abbuchungsauftrag bei der jeweiligen Bank. Die
Rechnungen werden ausschließlich auf elektro-
nischem Weg versandt. 
Wer Interesse hat, kann unserem Verein im Büro der
Firma K&T am Iselsberg in der Zeit von Montag bis
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr beitreten. 
Mitzubringen sind der oder die Zählpunktnummer/n
und die Kontoverbindung. Beitrittsformulare können
vor Ort ausgefüllt werden. 
Für weitere Auskünfte stehe ich, Josef Dullnig
(0650/5650575), oder die Mitarbeiterinnen im Büro
von K&T  unter der Telefonnummer 04822/21972)
zur Verfügung. 

Obmann Josef Dullnig, Winklern 




